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 Planungsgrundlagen 

Als Planungsgrundlagen der Bearbeitung dienen: 

• Grundrisse, Ansichten, Stand: April 2024 

• Abstimmungen mit den Planungsbeteiligten 

Neben den o.a. Planunterlagen liegen dieser Bearbeitung die nachfolgend aufge-
führten Normen und Richtlinien zugrunde: 

Normen: 

DIN 4109 Schallschutz im Hochbau – inkl. Teile 1,2,4 sowie Teile 31-36 

DIN 4109 Beiblatt 2 zur DIN 4109:89-11 

DIN 18560 Estriche im Bauwesen – Teile 1 – 4, 7 

DIN 8989 Schallschutz in Gebäuden – Aufzüge 

 

Richtlinien: 

VDI 2081 Raumlufttechnik - Geräuscherzeugung und Lärmminderung 

VDI 2715 Schallschutz an heiztechnischen Anlagen 

VDI 2719 Schalldämmung von Fenstern und deren Zusatzeinrichtungen 

VDI 3728 Schalldämmung beweglicher Raumabschlüsse – Türen und Mobil-
wände 

VDI 3755 Schalldämmung und Schallabsorption abgehängter Unterdecken 
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Anmerkung zur DIN 4109: 

Je nach Bundesland ist über die Verwaltungsvorschrift Technische Baubestim-
mungen die jeweilige Fassung der DIN 4109-1 (2016 oder 2018) unterschiedlich 
eingeführt worden. Vorliegend ist für das Bundesland NRW folgendes zu beach-
ten: 

Kapitel A 5 der Verwaltungsvorschrift Technische Baubestimmungen (VV TB) 
NRW beschreibt technische Regeln zur Einhaltung der Anforderungen des 
Schallschutzes für bauliche Anlagen und deren Teile. Als Grundlage dient für das 
Land NRW die DIN 4109-1:2018-01. 

Die Minderung des Beurteilungspegels für Schienenverkehr (Abschnitt 4.4.5.3 der 
DIN 4109-2:2018-01) ist aktuell in NRW mit der Bauaufsichtsbehörde 
abzustimmen. 
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 Anforderungen/Empfehlungen an den Schallschutz 

Die bauakustische Planung von Gebäuden muss berücksichtigen, dass die darin 
tätigen und sich aufhaltenden Menschen nicht von akustischen Störungen unzu-
mutbar beeinträchtigt werden. 

Grundsätzlich beziehen sich die Anforderungen auf drei Bereiche: 

1. Ausreichender Luft- und Trittschallschutz zwischen einzelnen Räumen des 
Gebäudes, zur Wahrung von Vertraulichkeit, bzw. der Sicherstellung ausrei-
chender Abschirmung unterschiedlicher Nutzungen innerhalb des Gebäudes. 

2. Ausreichender Schutz gegen Geräusche aus technischen Einrichtungen des 
Gebäudes, auch im Hinblick auf die Nachbarschaft. 

3. Ausreichender Schutz gegen Außengeräusche, insbesondere Verkehrslärm; 
Schutz der Nachbarschaft gegen "eigene" Betriebsgeräusche. 

Den Schallschutz zwischen fremden Bereichen regelt die DIN 4109, die hierfür 
baurechtliche Mindestanforderungen formuliert, die einzuhalten sind. Hier gelten 
die Anforderungen nach DIN 4109-1:2018-01. 

Sofern für Bauteile keine verbindlichen schalltechnischen Anforderungen seitens 
des Bauherrn formuliert werden, müssen in jedem Fall auf den Verwendungs-
zweck bzw. die jeweilige Schutzwürdigkeit und den Vertraulichkeitsanspruch be-
zogene Festlegungen hinsichtlich der schalltechnischen Qualitäten getroffen wer-
den. 

Hinweis: 

In den folgenden Tabellen werden allgemeine Anforderungen und Empfehlungen 
nach DIN 4109 genannt. Hierbei können ebenfalls Anforderungen von Bauteilen 
genannt werden, die nicht auf dieses Projekt zutreffen. 
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3.1 Luft- und Trittschallschutz 

3.1.1 Baurechtliche Anforderungen (Mindestschallschutz) 

Nach DIN 4109 gelten für „Schulen und vergleichbaren Einrichtungen“ folgende 
Anforderungen im Mindestanspruch. 

Bauteil 
erf. R’w 

[dB] 

erf. L’n,w 

[dB] 

Decken 

Decken zwischen Unterrichtsräumen oder ähnlichen Räumen/Decken unter 

Fluren 
≥ 55 ≤ 53 

Decken zwischen Unterrichtsräumen oder ähnlichen Räumen und „lauten“ 

Räumen (z.B. Speiseräume, Cafeterien, Musikräumen, Spielräume, 

Technikzentralen) 

≥ 55 ≤ 46 

Decken zwischen Unterrichtsräumen oder ähnlichen Räumen und z.B. 

Sporthallen, Werkräumen 
≥ 60 ≤ 46 

 

Wände 

Wände zwischen Unterrichtsräumen oder ähnlichen Räumen untereinander 

und zu Fluren 
≥ 47 – 

Wände zwischen Unterrichtsräumen oder ähnlichen Räumen und 

Treppenhäusern 
≥ 52 – 

Wände zwischen Unterrichtsräumen oder ähnlichen Räumen und „lauten“ 

Räumen (z.B. Speiseräume, Cafeterien, Musikräumen, Spielräume, 

Technikzentralen) 

≥ 55 – 

Wände zwischen Unterrichtsräumen oder ähnlichen Räumen und z.B. 

Sporthallen, Werkräumen 
≥ 60 – 

  - 

Türen 

Türen zwischen Unterrichtsräumen oder ähnlichen Räumen und Fluren ≥ 32 – 

Türen zwischen Unterrichtsräumen oder ähnlichen Räumen untereinander ≥ 37 – 

Tabelle 6 – Anforderungen an die Schalldämmung in Schulen und vergleichbaren Einrichtungen 

Clusterzonen 

Die Gemeinschaftszonen der Cluster werden den Unterrichtsräumen zugeordnet, 

da innerhalb eines Clusters Unterricht möglich sein soll, ohne dass eine gegen-

seitige Beeinträchtigung stattfindet. Verkehrsflächen, die in offenem Luftverbund 

mit einer zu Unterrichtszwecken genutzten Gemeinschaftszone stehen, werden 

formal diesem Unterrichtsraum zugeordnet. Hieraus ergeben sich um + 5 dB hö-

here Anforderungen an die Verbindungstüren. 
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3.1.2 Empfehlungen für den eigenen Bereich 

Nach DIN 4109 - Beiblatt 2 werden folgende Empfehlungen für den eigenen 

Bereich für Büro- und Verwaltungsgebäude ausgesprochen: 

Empfehlungen normaler Schallschutz: 

Bauteil 
erf. R’w 

[dB] 

erf. L’n,w 

[dB] 

Decken 

Decken, Treppen, Decken von Fluren und Treppenraumwände 52 53 

   

Wände 

Wände zwischen Räumen mit üblicher Bürotätigkeit 37 – 

Wände zwischen Fluren und Räumen mit üblicher Bürotätigkeit 37 – 

Wände von Räumen für konzentrierte geistige Tätigkeit oder zur 

Behandlung vertraulicher Angelegenheiten 
45 – 

Wände zwischen Fluren und Räumen für konzentrierte geistige Tätigkeit 

oder zur Behandlung vertraulicher Angelegenheiten 
45 – 

   

Türen 

Türen in Wänden mit Empfehlung 37 dB 27 – 

Türen in Wänden mit Empfehlung 45 dB 37 – 

Beiblatt 2, Tabelle 3 – Empfehlungen für normalen und erhöhten Schallschutz für Büro und Verwaltungsgebäude 

 

Empfehlungen erhöhter Schallschutz: 

Bauteil 
erf. R’w 

[dB] 

erf. L’n,w 

[dB] 

Decken 

Decken, Treppen, Decken von Fluren und Treppenraumwände ≥ 55 ≤ 46 

   

Wände 

Wände zwischen Räumen mit üblicher Bürotätigkeit ≥ 42 – 

Wände zwischen Fluren und Räumen mit üblicher Bürotätigkeit ≥ 42 – 

Wände von Räumen für konzentrierte geistige Tätigkeit oder zur 

Behandlung vertraulicher Angelegenheiten 
≥ 52 – 

Wände von Räumen für konzentrierte geistige Tätigkeit oder zur 

Behandlung vertraulicher Angelegenheiten zu Fluren 
≥ 52 – 

   

Türen 

Türen in Wänden mit Empfehlung 42 dB ≥ 32 – 

Türen in Wänden mit Empfehlung 52 dB * – 

Beiblatt 2, Tabelle 3 – Empfehlungen für normalen und erhöhten Schallschutz für Büro und Verwaltungsgebäude 

*ist projektspezifisch abzustimmen 
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3.1.3 Besonders laute Räume 

Besonders laute Räume nach DIN 4109-1:2018 Tabelle 8 sind nach derzeitigem 
Planstand geplant. 

Art der Räume Bauteile 

Bewertetes 

Schalldämm-Maß erf. 

R’w [dB] Bewerteter 

Normtrittschallpegel 

L’n,w [dB] 
Schalldruckpegel 

LAF,max [dB] 

75 - 80 81 - 85 

Räume mit „besonders lauten“ 

gebäudetechnischen Anlagen oder 

Anlageteilen 

Decken, Wände ≥ 57 ≥ 62 – 

Fußböden – ≤ 43c 

Betriebsräume von Handwerks- 

und Gewerbebetrieben, 

Verkaufsstätten 

Decken, Wände ≥ 57 ≥ 62 – 

Fußböden – ≤ 43 

Küchenräume der Küchenanlagen 

von Beherbergungsstätten, 

Krankenhäusern, Sanatorien, 

Gaststätten, Imbisstuben und 

dergleichen (bis 22:00 Uhr in 

Betrieb) 

Decken, Wände ≥ 55 – 

Fußböden – ≤ 43 

Küchenräume der Küchenanlagen 

von Beherbergungsstätten, 

Krankenhäusern, Sanatorien, 

Gaststätten, Imbisstuben und 

dergleichen (auch nach 22:00 Uhr 

in Betrieb) 

Decken, Wände ≥ 57d – 

Fußböden – ≤ 33 

Gasträume (bis 22:00 Uhr in 

Betrieb) 

Decken, Wände ≥ 55 ≥ 57 – 

Fußböden – ≤ 43 

Gasträume LAF,max ≤ 85 dB (auch 

nach 22:00 Uhr in Betrieb) 

Decken, Wände ≥ 62 – 

Fußböden – ≤ 33 

Räume von Kegelbahnen 

Decken, Wände ≥ 67 – 

Fußböden: 

Keglerstube, Bahn 
– 

 

≤ 33 

≤ 13 

Gasträume 85 dB ≤ LAF,max ≤ 95 

dB, z. B. mit elektroakustischen 

Anlagen 

Decken, Wände ≥ 72 – 

Fußböden – ≥ 28 

Tabelle 8 – Anforderungen an die Luft- und Trittschalldämmung von Bauteilen zwischen „besonders lauten“ und 

schutzbedürftigen Räumen 

a Jeweils in Richtung der Schallausbreitung 

b Die für Maschinen erforderliche Körperschalldämmung ist mit diesem Wert nicht erfasst; hierfür sind ggf. weitere 

Maßnahmen erforderlich. Ebenso kann je nach Art des Betriebes ein niedrigeres L’n,w notwendig sein; dies ist im Einzelfall 

zu überprüfen. Wegen der verstärkten Übertragung tiefer Frequenzen können zusätzliche Maßnahmen zur 

Schalldämmung erforderlich sein 

c Nicht erforderlich, wenn geräuscherzeugende Anlagen ausreichend körperschallgedämmt aufgestellt werden; eventuelle 

Anforderungen nach Tabellen 2 und 6 bleiben hiervon unberührt. 

d Handelt es sich um Großküchenanlagen und darüber liegende Wohnungen als schutzbedürftige Räume, gilt 

R’w ≥ 62 dB. 
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3.2 Schallschutz gegen technische Einrichtungen 

3.2.1 Technikabgrenzungen zu schutzbedürftigen Räumen: 

Bei der Angrenzung von schutzbedürftigen Räumen zu Räumen mit "besonders 
lauten" haustechnischen Anlagen, Anlagenteilen o.ä. ist folgendes zu beachten: 

Trenndecken und -wände zwischen Technikräumen (z.B. Fahrstuhlschacht, Hau-
stechnik) etc. und Arbeitsräumen:  erf. R'w ≥ 57 dB* 

*Maßgebend für Technikräume mit einem Innenpegel von 
LAF = 75-80 dB(A). Höhere Innenpegel erfordern eine Schalldämmung von 
erf. R'w = 62 dB. Hieraus resultieren ergänzende Maßnahmen wie bspw. umlau-
fende Vorsatzschalen! 

Erforderliche Maßnahmen zur Körperschallentkopplung sind in v.g. Anga-
ben nicht berücksichtigt, sondern separat abzustimmen und zu planen. 

3.2.2 Zulässige Schalldruckpegel aus haustechnischen Anlagen 

Maßgebend ist der kennzeichnende Maximalschalldruckpegel aus einwirkenden 
Geräuschen von haustechnischen Anlagen. Geräusche bedingt durch 
Körperschall/Sekundär-Luftschall: 

Maximal zulässige A-bewertete Schalldruckpegel in fremden schutzbedürftigen Räumen, erzeugt von 
gebäudetechnischen Anlagen und baulich mit dem Gebäude verbundenen Betrieben 

Spalte 1 2 3 4 

Zeile Geräuschquellen 

 
Maximal zulässige A-bewertete 

Schalldruckpegel 
dB 

Wohn- und 
Schlafräume 

Unterrichts- und 
Arbeitsräume 

1 
Sanitärtechnik/Wasserinstallation 

(Wasserversorgungs- und Abwasseranlagen 
gemeinsam) 

LAF,max,n ≤ 30a,b,c LAF,max,n ≤ 35a,b,c 

2 
Sonstige hausintere, fest installierte technische 

Schallquellen der technischen Ausrüstung, 
Ver- und Entsorgung sowie Garagenanlagen 

LAF,max,n ≤ 30c LAF,max,n ≤ 35c 

3 

Gaststätten 
einschließlich Küchen, 

Verkaufsstätten, 
Betriebe u. Ä. 

Tags 6 Uhr bis 22 
Uhr 

Lr ≤ 35 
LAF,max ≤ 45 

Lr ≤ 35 
LAF,max ≤ 45 

Nachts nach TA 
Lärm 

Lr ≤ 25 
LAF,max ≤ 35 

Lr ≤ 35 
LAF,max ≤ 45 

a Einzelne kurzfristige Geräuschspitzen, die beim Betätigen der Armaturen und Geräte nach Tabelle 11 (Öffnen, 

Schließen, Umstellen, Unterbrechen) entstehen, sind derzeit nicht zu berücksichtigen. 

b Voraussetzungen zur Erfüllung des zulässigen Schalldruckpegels: 

Die Ausführungsunterlagen müssen die Anforderungen des Schallschutzes berücksichtigen, d.h. zu den Bauteilen 

müssen die erforderlichen Schallschutznachweise vorliegen; 

Außerdem muss die verantwortliche Bauleitung benannt und zu einer Teilnahme vor Verschließen bzw. Bekleiden 

der Installation hinzugezogen werden. 

c Abweichend von DIN EN ISO 10052:2010-10, 6.3.3, wird auf Messung in der lautesten Raumecke verzichtet 

(siehe auch DIN 4109-4). 

Tabelle 9 nach DIN 4109-1: 2018-01 
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Bei v.g. Tabellenwerten zu LAFmax,n ist i.A. zu beachten, dass eine 
Volumenabhängigkeit vorliegt. Bei zunehmendem Raumvolumen ist dabei ein 
reduzierter Raumschallpegel (Körperschallpotential der Anlage maßgeblich) 
wahrzunehmen. Eine ggf. vorhandene lüftungstechnische Versorgung hat sich 
hinsichtlich der Dimensionierung des Geräuscheintrags i. A. an Regelungen der 
VDI 2081 zu orientieren (vgl. Kapitel „Zulässige Schalldruckpegel aus der 
Lüftungstechnik (über Versorgungsleitungen bzw. Direkteintrag)“ zu LAF) 

 

3.2.3 Zulässige Schalldruckpegel aus der Lüftungstechnik (über Versorgungs-
leitungen bzw. Direkteintrag) 

Für Räume, in denen eine mechanische Lüftung vorgesehen ist, werden zunächst 
nachfolgend für die Lüftungsgeräusche maximal zulässige Pegel angegeben. 
Speziell bezogen auf die Abstrahlung und Übertragung der Lüftungsgeräusche 
über Auslässe in schutzbedürftige Räume werden zunächst folgende zulässige 
Werte angesetzt bzw. sind nach VDI 2081 mit der TGA-Fachplanung weitergehend 
abzustimmen: 

• Bibliothek LAF  30 dB(A) 

• Klassenraum LAF  35 dB(A) 

• Arbeitsräume LAF  35 dB(A) 

• Sozialräume  LAF  35 dB(A) 

• Turnhalle LAF  45 dB(A) 

• Nebenräume, reine Verkehrswege (Flure) etc. LAF  45 dB(A) 

• Nass- und WC-Räume LAF  45 dB(A) 

Weitere Raumbereiche oder projektspezifisch höherwertige Anforderungen nach 
Abstimmung bzw. in Anlehnung an die v. g. Abstufung. 

Die Einhaltung der o.g. Pegel ist durch die TGA-Planung sicherzustellen. 
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3.3 Schallschutz gegen Außengeräusche 

3.3.1 Schalldruckpegel außen 

zum eigenen Gebäude: 

Es wird empfohlen, dass die von allen haus- und betriebstechnischen Anlagen 
nach außen abgestrahlten Schallpegel vor dem nächstliegenden, zu öffnenden 
Fenster des eigenen Gebäudes die um ca. 5 dB(A) angehobenen Richtwerte für 
Lüftungstechnik nach VDI 2081 für Innenräume nicht übersteigen. Dieser Punkt 
ist in Abhängigkeit der Außenlärmsituation abzuwägen und bei Bedarf mit dem 
Nutzer / Bauherrn abzustimmen. 

Für nicht zu öffnende Fenster gilt als Differenz die Schalldämmung der Fenster. 

 

zur Nachbarschaft: 

Der Schallimmissionsschutz der Nachbarschaft ist ggf. gesondert zu betrachten 
und ist nicht Bestandteil dieses Gutachtens. 

 

3.3.2 Schallschutz gegen Außenlärm (bezogen auf schutzbedürftige Räume) 

Die Anforderungen an die gesamten bewerteten Bau-Schalldämm-Maße R’w,ges 

der Außenbauteile von schutzbedürftigen Räumen ergibt sich unter Berücksichti-
gung der unterschiedlichen Raumarten nach Gleichung [6]: 

R’w,ges = La – KRaumart [6] 

Dabei ist: 

KRaumart = 30 dB für Aufenthaltsräume in Wohnungen, Übernachtungsräume in 
Beherbergungsstätten, Unterrichtsräume u. ä.; 

KRaumart = 35 dB für Büroräume und Ähnliches; 

La der Maßgebliche Außenlärmpegel gemäß DIN 4109-2:2018-01, 4.5.5. 

 

Mindestens einzuhalten sind: 

R’w,ges = 30 dB für Aufenthaltsräume in Wohnungen, Übernachtungsräume in 
Beherbergungsstätten, Unterrichtsräume, Büroräumen und 
Ähnliches 

 

 

Standortspezifisch: 
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Der geplante Erweiterungsneubau soll in einer Entfernung von mindestens 35 
Metern zur Burgholzstraße errichtet werden. Zwischen dem Gebäude und der 
Straße liegen mehrgeschossige Wohngebäude, die das Schulgebäude hinsicht-
lich des Verkehrslärms abschatten. Als maßgebliche Geräuschquelle zur Vordi-
mensionierung wird zunächst der Straßenverkehr berücksichtigt. Weiterhin ist zu 
klären, ob der angrenzende Sportplatz außer dem Schulsport auch z.B. für Ver-
einssport während der Unterrichtszeiten genutzt wird. 

Durch den vorliegenden Straßenverkehr ergibt sich für das Bauvorhaben ein maß-
geblicher Außenlärmpegel im Lärmpegelbereich III. Erforderliche Schallschutz-
maßnahmen hierfür genügen erwartungsgemäß ebenso für einen ausreichenden 
Schallschutz gegenüber der Geräuschentwicklung aus dem internen Schulbetrieb. 

 

Lärmpegelbereich  LPB III (65 dB(A)) 

Anforderungen an die Luftschalldämmung von Außenbauteilen: 
Unterrichtsräume       R’w,res = 35 dB 
Erf. Schallschutz der Fenster (Laborprüfwert)   Rw = 35 dB 
  
Büro-/ Verwaltungsräume      R’w,res = 30 dB 
Erf. Schallschutz der Fenster (Laborprüfwert)   Rw = 30 dB 

 

Hinweis zu Fenster-/Glasformaten: 

Die für Fensterkonstruktionen in der Nachweisführung zum Schallschutz ange-
setzten Eingangswerte beziehen sich im Allgemeinen auf Prüfformate mit 1,23 m 
x 1,48 m für Prüfungen nach DIN 10140-2. Sofern Fenster-/Glasformate mit grö-
ßerer Dimension zur Ausführung gelangen sollen, ist zu beachten, dass negative 
Einflüsse auf die Luftschalldämmung eine Korrektur hinsichtlich Ausschrei-
bung/Bestellung erfordern (vgl. Tabelle 13 zur DIN 4109-35/A1:2019-12): 

Hinweis zur Ausschreibung: 

Die Anforderung an die Schalldämmung der Fensterelemente gemäß Nachweis 
zum Außenlärmschutz nach DIN 4109 ist als sogenannter Eingangswert Rw defi-
niert. Maßgeblich für die am Bau zu erzielende und n.E. messtechnisch nachzu-
weisende Schalldämmung ist eine um 2 dB reduzierte Schalldämmung zu v.g. Ein-
gangswert Rw. 

Die Auswahl der angebotenen bzw. anzubietenden Fenster hat hierbei zu berück-
sichtigen, dass der Prüfwert der Fenster (Format i.A. 1,23 m x 1,48 m) den Ein-
gangswert zur Nachweisführung gemäß nachfolgender Staffelung überschreiten 
muss: 

 

Glasformat erforderliche Korrektur zum rechnerischen Eingangswert 

bis 2 m² + 0 dB höhere erforderliche Schalldämmung zum Eingangswert 
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> 2 m² bis 4 m² + 1 dB höhere erforderliche Schalldämmung zum Eingangswert 

> 4 m² bis 6 m² + 2 dB höhere erforderliche Schalldämmung zum Eingangswert 

> 6 m² bis 10 m² + 3 dB höhere erforderliche Schalldämmung zum Eingangswert 

 

Beispiel: 

geplantes Glasformat 3 m²: 

Rw (Fenster-Eingangswert gemäß Nachweisrechnung) = 34 dB 

Erforderlicher Ausschreibungswert Fenster Rw (Prüfwert) ≥ 35 dB (34 dB + 1 dB).  

Geschuldet am Bau ist in diesem Fall eine messtechnisch ermittelte Schalldämmung mit 
R‘w = 32 dB 

Eine Definition der Fensterqualitäten über Schallschutzklassen nach VDI 2719:1987-08 
ist i.A. nicht auskömmlich. 
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 Aufzugsanlagen 

Anforderung nach DIN 4109: 
 
In Mehrfamilienhäusern, Bürogebäuden und gemischt genutzten Gebäuden ist 
nach DIN 4109-1:2016-07 bzw. DIN 4109-1:2018-01 ein bewertetes Bau-Schall-
dämm-Maß des Aufzugsschachtes zu Aufenthaltsräumen von 
 

R´w ≥ 57 dB 
(≥ 25 cm Stahlbetonwand, Rohdichte 2400 kg/m³) erforderlich. 

 
Die baurechtliche Anforderung an den Schalldruckpegel von Aufzügen wird nach 
DIN 4109-1:2016-07 bzw. DIN 4109-1:2018-01 wie folgt festgelegt: 
 
zu Unterrichts- und Arbeitsräumen: zul. LAFmax,n ≤ 35 dB(A) 
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 Nebenwegübertragungen und Randbedingungen 

Die aufgeführten Schalldämmwerte sind am fertig gestellten Bau zu gewährleisten. 
Da in jedem Bauvorhaben und auch intern andere Randbedingungen vorliegen 
können, sind die Nebenwegübertragungen generell gesondert für jedes Trennbau-
teil festzulegen. Mögliche Nebenwegübertragungen und damit Minderungsmög-
lichkeiten für Trennbauteile können sein: 

• Undichtigkeiten, Fugen, Risse, Löcher u. ä. (im Wesentlichen aus techni-
schen Zwängen und der Serienfertigung begründet). 

• Einzelbauteile mit geringerer Schalldämmung, bzw. gleichermaßen ein 
Problem der Undichtigkeiten. 

• Durchdringungen, z. B. Heizungsrohre, Lüftungskanäle u. ä., Problem wie 
vor. 

• Flankierende Bauteile mit geringerer Schall-Längsdämmung als nach dem 
Standardfall zugrunde gelegt. 

 

5.1 Allgemeine Hinweise 

Die für die Schalldämmung der trennenden Bauteile angegebenen Werte gelten 
nicht für diese Bauteile allein, sondern für die resultierende Dämmung unter Be-
rücksichtigung der an der Schalldämmung beteiligten Bauteile und Nebenwege im 
eingebauten Zustand. 

Beteiligte Gewerke wie z.B. Lüftung, Heizung, Elektro und Abwasser etc. müssen 
eigenverantwortlich bei Kreuzung der Trennbauteile den Nachweis der Schall-
schutzeinhaltung berücksichtigen. 

 

5.2 Schalllängsleitung und allgemeine Randbedingungen 

Nachfolgend werden allgemeine Einflüsse beschrieben, welche ergänzend zu dem 
direkten Schalldurchgang (Luftschalldämmung) infolge der Nebenwegübertragung 
das resultierende Luftschalldämmmaß der Trennbauteile mitbestimmen. 

 

5.2.1 Bodenanschluss je nach Wandqualität 

Schallschutzziel: Trennwand mit R’w ≤ 37 dB: 

Die Aufstellung auf dem schwimmenden Estrich bzw. Hohlboden/Doppelboden ist 
i.A. möglich. 

Hinweis: Die Einhaltung des horizontalen Trittschallschutzes ist zu prüfen. 

 

Schallschutzziel: Trennwand mit R’w = 42 - 45 dB: 
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Die Aufstellung auf Hohlboden/Doppelboden ist i.A. möglich. 

Hinweis: Die Einhaltung des horizontalen Trittschallschutzes ist zu prüfen. 

 

Schallschutzziel: Trennwand mit R’w > 45 dB: 

Die Aufstellung ist i.A. auf der Rohdecke erforderlich. 

 

5.2.2 Wandanschluss an Massiv- und Leichtbauwände 

Der Anschluss von Massivwänden an flankierende Massivwände ist i.A. bei 
Kraftschlüssigkeit der Verbindung unkritisch, bei erhöhten Anforderungen im De-
tail zu untersuchen. 

Der Anschluss von Leichtbauwänden an flankierende Massivwände ist in Ab-
hängigkeit der Flächenmasse des flankierenden Bauteils zu prüfen, i.A. ist als Min-
destvorgabe ≥ 300 kg/m² zu beachten. 

 

5.2.3 Wandanschluss an Vorhangfassaden / Fensterelemente / Pfosten-Riegel-
Fassade 

Als pauschaler Ansatz ist für das flankierende Bauteil zunächst eine erf. Norm-
Flankenpegeldifferenz von Dn,f,w,P ≥ erf. R’w + 7 dB zu beachten. Mögliche Abwei-
chungen sind abzustimmen. 

Grundsätzlich ist die frühzeitige Detailabstimmung zu empfehlen, da mit steigen-
den Anforderungen an die Norm-Flankenpegeldifferenz entsprechende Fassaden-
Konstruktionen resultieren (z.B. getrennte Pfosten bei Pfosten-Riegel-Fassaden; 
siehe DIN 4109-35/A1:2019-12). Der Nachweis über die Norm-Flankenpegeldiffe-
renz ist i.A. durch den jeweiligen Hersteller zu erbringen. 

 

Beispielberechnung: 

Schallschutzziel: Trenndecke mit R’w = 54 dB: 

Vertikale Norm-Flankenpegeldifferenz einer Pfosten-Riegel-Fassade Dn,f,w,P  = 61 dB 

 

Schallschutzziel: Trennwand mit R’w = 45 dB: 

Horizontale Norm-Flankenpegeldifferenz einer Pfosten-Riegel-Fassade Dn,f,w,P  = 52 dB 
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5.2.4 Decken- und Dachanschluss 

Bei Massivdecken mit Unterdecken als flankierende Bauteile über leichten mehr-
schaligen Trennwänden erfolgt die Übertragung von Luftschall hauptsächlich über 
den Deckenhohlraum. Die Hohlraumdämpfung (Dämmstoffauflage, empfohlene 
Mindestdicke 40 mm) ist im Regelfall vollflächig auszuführen. Durch Ausbilden ei-
nes Absorberschotts im Deckenhohlraum kann i.A. ein Verbesserungsmaß der 
Normflankenpegeldifferenz von ≥ 12 dB erzielt werden. 

In Abhängigkeit des zu erreichenden Schallschutzziels der Trennwand ist der An-
schluss an die Massivdecke (z.B. mit gleitendem Deckenanschluss) oder an die 
Unterdecke abzustimmen. 

Anschlüsse an Dachkonstruktionen (bspw. Steildächer oder Trapezblechdächer 
o.ä.) sind ebenfalls gesondert abzustimmen. 
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 Zusammenfassung 

In der vorliegenden bauakustischen Bearbeitung wurden Anforderungen und Maß-
nahmen beschrieben, welche auf Grundlage des derzeitigen Planungs- und Kennt-
nisstandes bemessen wurden. 

Diese führen mit Berücksichtigung der formulierten Randbedingungen und Neben-
wegsübertragungen in der Folge zum Nachweis des Schallschutzes. 

Die im Rahmen der weiteren Objektbearbeitung durchzuführende Detailbearbei-
tung kann im Einzelfall zu einer Abweichung der bisher geforderten Bemessungs-
größen und Aufbauten oder Materialien führen. 

Sollten sich bei der Umsetzung der beschriebenen Maßnahmen im Rahmen „wich-
tiger Ausführungsarbeiten“ notwendige, abzustimmende Punkte ergeben, bitten 
wir um Ihren Hinweis. 
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